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(N) Grundrente ab 2021 
 
Gesetzentwurf der Bundesregierung  
 
Grundrente 
Wer mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten erworben hat, soll künftig eine Grundrente 
erhalten. Dies sieht der von der Bundesregierung am 19.2.2020 vorgelegte Entwurf für ein „Gesetz 
zur Einführung der Grundrente für langjährige Versicherung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für weitere Maßnahmen zur 
Erhöhung der Alterseinkommen (Grundrentengesetz)“ vor. 
 
Höhe der Grundrente 
Die Grundrente soll sich gemäß dem Gesetzentwurf nach der Höhe der erworbenen Entgeltpunkte 
richten. 
 
Einkommensprüfung 
Grundrente erhält, wer einen „Grundrentenbedarf“ hat. Dieser ist abhängig vom Einkommen. Für 
die Einkommensprüfung wird auf das zu versteuernde Einkommen abgestellt. Der Entwurf sieht 
vor, dass das maßgebliche zu versteuernde Einkommen unter Hinzurechnung des steuerfreien Teils 
der Rente beziehungsweise eines Versorgungsfreibetrages und der Einkünfte aus Kapitalvermögen 
zugrunde gelegt werden soll. Gleich hohe Renten sollen gleichbehandelt werden. Die 
Einkommensprüfung soll von Amts wegen erfolgen. Hierzu sollen die Finanzämter das zu 
versteuernde Einkommen des Rentners bzw. der Rentner und ggf. ihrer Ehegatten oder 
Lebenspartner an den Rentenversicherungsträger übermitteln. Maßgeblich sein soll das jeweilige 
Einkommen des vorvergangenen Kalenderjahres. 
 
Einkommensgrenzen 
Zur Berechnung des Grundrentenbedarfs soll ein Einkommensfreibetrag in Höhe von monatlich € 
1.250,00 für Alleinstehende und € 1.950,00 für Eheleute oder Lebenspartner gelten. Bei 
Überschreiten der Freibeträge erfolgt eine entsprechende Minderung der Grundrente. Einkünfte 
von Ehegatten oder Lebenspartnern sind dabei unabhängig davon zu berücksichtigen, ob sie sich 
steuerlich zusammen oder einzeln veranlagen lassen. 
 
Weitere Sozialleistungen 
Mit dem Gesetz sollen zusätzlich Freibeträge eingeführt werden für Wohngeld, für die 
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II, in der Hilfe zum Lebensunterhalt, in der 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung des SGB XII sowie in den fürsorgerischen 
Leistungen der Sozialen Entschädigung. Außerdem ist die Anhebung des Förderbetrags zur 
betrieblichen Altersversorgung von derzeit maximal € 144,00 auf € 288,00 geplant. 
Stand: 3.2.2020 
 
 
 

(N) ELSTERFORMULAR NUR NOCH BIS JAHRESENDE 
 

Finanzverwaltung stellt ElsterFormular ein 
 
Elster-Portal 
„Elster“ ist das elektronische Portal der Finanzverwaltung zur Erstellung und Abgabe elektronischer 
Steuererklärungen, Umsatzsteuer-Voranmeldungen und für den Bezug von Formularen aller Art. Die 



Vorgängerversion, „ElsterFormular“ bezeichnet, stellt die Finanzverwaltung zum Jahresende ein. 
Steuerpflichtige können dieses Portal letztmalig in diesem Jahr für Steuererklärungen und Anmeldungen 
des Jahres 2019 nutzen. Laufende Umsatzsteuer-Voranmeldungen für das Jahr 2020 (abzugeben im Jahr 
2020) sowie die Einkommensteuererklärung für das Jahr 2020 (abzugeben im Jahr 2021) können nicht 
mehr in „ElsterFormular“ erstellt werden. Nutzer des alten ElsterFormular-Portals sollten daher 
umgehend auf „Mein Elster“ (www.Elster.de) umstellen. 
 
Datenexport 
Steuerpflichtige, die bislang noch „ElsterFormular“ nutzen, können ihre Steuerdaten zu „Mein Elster“ 
oder zu einer anderen Software exportieren. Damit müssen die bereits in „ElsterFormular“ erfassten 
Angaben nicht mehr neu in „Mein Elster“ eingegeben werden. Der Datenexport kann mit dem Menüpunkt 
„Export“ durchgeführt werden. Die Finanzverwaltung stellt hierzu Infovideos zur Verfügung unter 
www.elster.de/eportal/infoseite/videos. 
Stand: 3.2.2020 
 
 
 

(N) Kleinbetragsrentenabfindung 
 
Riester Verträge 
 
Begriff 
Der Begriff der „Kleinbetragsrentenabfindung“ stammt aus der Riester-Förderung. Erwirbt ein 
Steuerpflichtiger nur einen geringen monatlichen Rentenanspruch, kann der Altersvorsorge-Anbieter 
diesen Rentenanspruch mit einer Einmalzahlung abgelten. Einmalzahlungen sind als sonstige Einkünfte 
zu versteuern, wobei die für außerordentliche Einkünfte geltende ermäßigte Besteuerung Anwendung 
findet (§ 22 Nr. 5 Satz 13 Einkommensteuergesetz - EStG).  
 
Wichtige Änderung 
Die Finanzverwaltung hat jüngst mit Schreiben vom 17.2.2020 (IV C 3 - S 2220-a/19/10006 :001) die im 
Schreiben zur steuerlichen Förderung der privaten Altersvorsorge (BStBl. 2018 I S.93) vertretene 
Auffassung zur Kleinbetragsrentenabfindung dahingehend relativiert, dass eine erneute Prüfung der 
Voraussetzungen notwendig wird, wenn zwischen dem ursprünglich vereinbarten und dem verschobenen 
Beginn der Auszahlungsphase auf den 1.1. des Folgejahres (was vertragsrechtlich möglich ist) eine 
Kapitalübertragung zugunsten des abzufindenden Vertrages stattfindet. 
Stand: 3.2.2020 
 
 
 

(S) Vorabpauschale Basiszins 2020 
 
Vorabpauschale 
Inländische Banken erheben auf Investmentfondsanlagen jeweils zum Jahresanfang eine 
„Vorabpauschale“, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. Die Vorabpauschale wird per 
Gesetz als jener Betrag definiert, „um den die Ausschüttungen eines Investmentfonds innerhalb eines 
Kalenderjahres den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten“ (§ 18 Abs. 1 Satz 1 InvStG 2018). 
Der Basisertrag ist danach durch „Multiplikation des Rücknahmepreises des Investmentanteils zu Beginn 
des Kalenderjahres mit 70 % des Basiszinses“ zu ermitteln. Die Höhe der Vorabpauschale orientiert sich 
generell an einer risikolosen Marktverzinsung, das heißt an jenem Betrag, den ein Anleger am Markt für 
eine risikofreie Geldanlage erhalten würde.  
 
Basiszinssatz 
Den für das jeweilige Jahr maßgeblichen Basiszinssatz gibt das Bundesfinanzministerium (BMF) jeweils 
zum Jahresanfang bekannt. Für 2020 beträgt der Basiszins 0,07 % (BMF-Schreiben vom 29.1.2020 IV C 1 - 
S 1980-1/19/10038 :001). Der für die Berechnung maßgebliche Betrag von 70 % des Basiszinses beträgt 
demnach 0,049 %. Die Belastung des Anlegers mit der Vorabpauschale erfolgt für das Veranlagungsjahr 



jeweils am ersten Werktag des Folgejahrs, d. h. beispielsweise für das Veranlagungsjahr 2020 zum 
4.1.2021. 
 
Auslandsdepot 
Das Steuerformular für die Erklärung von Kapitalerträgen (Anlage KAP) für 2019 enthält erstmals 
Angabefelder für die Berechnung und Erhebung einer Vorabpauschale für Investmentfonds in einem 
Auslandsdepot. Steuerpflichtige mit Auslandsdepot erhalten diese Angaben im Regelfall vom 
ausländischen Kreditinstitut. 
Stand: 3.2.2020 
 
 
 
 

(N) FAHRRÄDER FÜR DIE MITARBEITER 
 
Neue gleichlautende Erlasse der obersten Finanzbehörden  
 
Klimaschutz mit Fahrrädern und dem Elektrofahrrad  
Die Nutzung von Fahrrädern, vordergründig von Elektrofahrrädern, anstelle von Kraftfahrzeugen mit 
Verbrennungsmotor trägt zweifelsohne zum Klimaschutz bei. Der Steuergesetzgeber unterstützt die 
Ausgabe von Elektrofahrrädern an Mitarbeiter seit Jahren. Zum Jahresanfang hat das 
Bundesfinanzministerium (BMF) einen neuen gleichlautenden Ländererlass zur steuerlichen Behandlung 
veröffentlicht (vom 9.1.2020 – 3-S233.4/187).  
 
Private Nutzung 
Hinsichtlich der Bemessungsgrundlage für die Besteuerung des geldwerten Vorteils aus der privaten 
Nutzung eines betrieblichen Fahrrades oder Elektrofahrrades gilt nach wie vor folgende Grundregel: Es 
sind 1 % der auf volle € 100,00 abgerundeten unverbindlichen Preisempfehlung des Fahrradherstellers, 
Importeurs oder Großhändlers im Zeitpunkt der Inbetriebnahme, inklusive Umsatzsteuer anzusetzen. Mit 
den 1 % sind neben den Privatfahrten sämtliche Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte als auch 
Fahrten zu Sammelpunkten abgegolten.  
 
Halbe-/Viertel-Bemessungsgrundlage 
Hinsichtlich des Ansatzes der Bemessungsgrundlage unterscheidet der Erlass zwischen folgenden 
Zeiträumen: 
 

· Das Fahrrad bzw. Elektrofahrrad wurde ab dem 1.1.2020 überlassen: Es ist lediglich ein Viertel 
der o. g. Bemessungsgrundlage zu versteuern. 

· Das Fahrrad bzw. Elektrofahrrad wurde ab dem 1.1.2019 überlassen: Für das Kalenderjahr 2019 
muss noch die Hälfte der o. g. Bemessungsgrundlage als geldwerter Vorteil angesetzt und 
versteuert werden. 

· Das Fahrrad bzw. Elektrofahrrad wurde bereits vor dem 1.1.2019 überlassen: Es ist die volle 
Bemessungsgrundlage anzusetzen. Dies gilt auch, wenn der Nutzungsberechtigte für das Fahrrad 
ab dem 1.1.2019 gewechselt hat. Damit soll ein möglicher „Ringtausch“ der Fahrräder unter den 
Beschäftigten unterbunden werden.  

 
Freigrenze 
Unverändert bleiben die Länderfinanzbehörden dabei, dass die Freigrenze für Sachbezüge in Höhe von € 
44,00 pro Monat (§ 8 Abs. 2 Satz 11 Einkommensteuergesetz/EStG) nicht anwendbar ist, auch nicht bei 
einer Halbierung oder Viertelung der Bemessungsgrundlage (vgl. Erlass Rz. 3).  
 
Fahrräder als Kraftfahrzeuge 
In den Randziffern 5 und 6 des Erlasses wird wie bereits in den gleichlautenden Erlassen vom 13.3.2019 
auf die verkehrsrechtliche Einordnung von Elektrofahrrädern verwiesen. Ein Elektrofahrrad ist dann als 
Kraftfahrzeug einzustufen, wenn es schneller als 25 km/h fahren kann. Für solche Elektroräder gelten 
die Bewertungsregelungen für die Überlassung von Dienstwagen entsprechend.   
Stand: 3.2.2020 
 
 



 

(S) BETRIEBSVORRICHTUNGEN GESONDERT BETRACHTEN 
 
Betriebsvorrichtungen  
Als Betriebsvorrichtungen bezeichnet werden „Maschinen und sonstige Vorrichtungen aller Art, die zu 
einer Betriebsanlage gehören“, und zwar auch dann, wenn sie „wesentliche Bestandteile“ sind (§ 68 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 2 Bewertungsgesetz, BewG). Voraussetzung ist, dass mit den Betriebsvorrichtungen ein 
Gewerbe unmittelbar betrieben wird. 
 
Abschreibung  
Während für Betriebsgebäude eine Abschreibungsdauer von 33 bis 50 Jahren und im Regelfall ein 
Abschreibungssatz von 3 % pro Jahr einzuhalten ist, können Betriebsvorrichtungen im Regelfall innerhalb 
von fünf bis 15 Jahren abgeschrieben werden, mit einem entsprechend höheren Abschreibungssatz (§ 7 
Abs. 1 bis Abs. 3 Einkommensteuergesetz/EStG). So gilt beispielsweise für einen Lastenaufzug (gilt als 
Betriebsvorrichtung, wenn er unmittelbar dem Betriebsvorgang dient) eine Abschreibungsdauer von 15 
Jahren. Aufwendungen für Personenaufzüge können hingegen nur mit den Gebäudegesamtkosten 
abgeschrieben werden, also im Regelfall mit 3 % p. a. Dasselbe gilt auch für Rolltreppen.  
 
Photovoltaikanlagen 
Bei Photovoltaikanlagen wird einkommensteuerrechtlich immer von selbstständig bewegliche 
Wirtschaftsgütern ausgegangen mit einer Abschreibungsdauer von 20 Jahren. Dies gilt unabhängig davon, 
ob es sich um eine „Auf-Dach Anlage“ oder um eine integrierte Anlage mit Solardachsteinen handelt 
(FinMin Schleswig-Holstein vom 21.7.2015).  
 
Sonderabschreibungen 
Für Betriebsvorrichtungen können auch – bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen – 
Sonderabschreibungen nach § 7g EStG in Anspruch genommen werden und es kann ein 
Investitionsabzugsbetrag geltend gemacht werden. 
Stand: 3.2.2020 
 
 
 

(N) Beschäftigung EU-Ausländer 
 
Kinderfreibeträge und Lohnsteuerklassen  
 
Wohnsitz im EU-Ausland  
Werden Mitarbeiter beschäftigt, die ihren Wohnsitz im übrigen EU-Raum haben, gelten bei der 
Lohnsteuerabrechnung folgende Besonderheiten: 
 
Kinderfreibeträge 
Kinderfreibeträge sind bei Mitarbeitern vollumfänglich zu berücksichtigen, wenn sie ihren Wohnsitz im 
EU-Ausland haben und der andere Elternteil in Deutschland nicht unbeschränkt 
einkommensteuerpflichtig ist. Für 2020 beträgt der halbe Kinderfreibetrag € 2.586,00 jährlich (€ 215,50 
monatlich) und der ganze Kinderfreibetrag € 5.172,00 jährlich bzw. € 431,00 monatlich. 
 
Lohnsteuerklasse III 
Normalerweise ist für die Steuerklasse III Voraussetzung, dass beide Ehegatten im Inland unbeschränkt 
steuerpflichtig sind und die Zusammenveranlagung gewählt haben. Unter bestimmten Voraussetzungen 
aber ist die Steuerklasse III auf Antrag auch möglich, wenn der andere Ehegatte im EU-Ausland lebt. Dem 
ausländischen Arbeitnehmer ist beim Lohnabzug die Steuerklasse III zu gewähren, wenn 90 % des 
Ehegatteneinkommens in Deutschland erzielt werden (relative Wesentlichkeitsgrenze) oder das 
Einkommen des anderen Ehegatten im EU-Ausland den bei zusammen veranlagten Ehegatten geltenden 
doppelten Grundfreibetrag (2020: € 18.816,00) nicht übersteigt (absolute Wesentlichkeitsgrenze). Der 
Mitarbeiter kann in diesem Fall bei seiner deutschen Einkommensteuererklärung die 
Zusammenveranlagung wählen. Dies, obwohl der andere Ehegatte nicht in Deutschland lebt (§ 1a Abs. 1 
Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 3 Einkommensteuergesetz/EStG). 
Stand: 3.2.2020 
 



 

(S) Ortsübliche Vergleichsmiete 
 
Mieterhöhungen 
Die ortsübliche Vergleichsmiete dient u. a. als Bezugsgröße für Mieterhöhungen bei bestehenden 
Mietverhältnissen und für Neuvertragsmieten im Rahmen der Mietpreisbremseregelung. 
Bemessungsgrundlage war bisher der in derselben Gemeinde für vergleichbaren Wohnraum innerhalb der 
letzten vier Jahren erzielte übliche Mietpreis. Dieser Betrachtungszeitraum soll nun auf sechs Jahre 
verlängert werden.  
 
Gesetzesinitiative 
Der Bundesrat hat hierzu am 20.12.2019 einen Gesetzesentwurf zur Verlängerung des 
Betrachtungszeitraums für die ortsübliche Vergleichsmiete beschlossen (BR-Drucks. 664/19 (Beschluss), 
Grunddrucksache BR-Drucks. 664/19). Ziel der Gesetzesinitiative ist, Schwankungen auf dem Markt für 
Mietwohnungen besser aufzufangen, um so den Anstieg der ortsüblichen Vergleichsmiete zu verringern.  
Stand: 3.2.2020 
 
 
 
 
 


